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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Verfolgt der Senat weiterhin das Ziel, 5.000 neue 

Wohnung für Studierende in Berlin bis zum Jahr 2020 zu 

errichten, so wie es Senator Dr. Kollatz-Ahnen im Jahr 

2015 und zuvor der Regierende Bürgermeister a. D. Wo-

wereit im Jahr 2013 angekündigt hatten (vgl. 

http://www.berlin.de/aktuelles/berlin/3941039-958092-

5000-neue-wohnungen-fuer-studenten-gepla.html, abge-

rufen am 8.2.2017)? 

 

Zu 1.: Der Senat verfolgt weiterhin das Ziel, die ge-

nannten 5.000 zusätzlichen Wohnplätze für Studierende 

in Berlin zu schaffen.  

 

 

2. Wie viele dieser 5.000 Wohnungen wurden bislang 

errichtet? Wie viele konnten bislang bezogen werden? 

Welche monatliche Miete müssen die Studierenden hier-

für zahlen (bitte aufgeschlüsselt nach Stadtteil, Adresse 

und Verhältnis zur örtlichen Vergleichsmiete)? 

 

Zu 2.:  

Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH (berlinovo):  

Von der berlinovo werden derzeit 129 Apartments mit 

141 Plätzen in der Storkower Straße errichtet. Sie 

werden im Juni 2017 bezugsfertig sein. An drei weite-

ren Standorten (Prenzlauer Promenade, Walter-

Friedländer-Straße und Friedenhorster Straße) soll 

2017 der Baubeginn für insgesamt weitere 705 

Apartments erfolgen. 

Aussagen zu monatlichen Mieten und der Vergleich 

mit ortsüblichen Mieten sind zum derzeitigen Stand 

nicht möglich. 

 

Städtische Wohnungsbaugesellschaften: 

Wie der Anlage 1 zu RN 1520 H vom 30.05.16 zu 

entnehmen ist, sind die Termine des jeweiligen Bau-

beginns der von den städtischen Wohnungsbaugesell-

schaften beabsichtigten Bauvorhaben überwiegend 

erst ab 2017 avisiert. Für das Vorhaben der Gewobag 

Wohnungsbau- Aktiengesellschaft Berlin (Eckwerk, 

Holzmarktstraße 19 - 30) ist das laufende Bebauungs-

planvorhaben noch nicht abgeschlossen; das Bauvor-

haben der STADT UND LAND Wohnbauten-

Gesellschaft mbH (Schnellerstraße 46 - 48) befindet 

sich in der Baudurchführung. Aussagen zu monatli-

chen Mieten und der Vergleich mit ortsüblichen Mie-

ten sind zum derzeitigen Stand nicht möglich. 

 

Studierendenwerk Berlin: 

Das Studierendenwerk Berlin schafft auf dem Be-

standsgrundstück Mollwitzstraße 82 studentische 

Wohnplätze im Rahmen der Nachverdichtung. Vo-

raussichtlich kann im Laufe des Jahres 2017 mit dem 

Bau begonnen und gegen Ende 2018 das Objekt bezo-

gen werden. Über eine weitere Nachverdichtung auf 

dem Bestandsgrundstück Dauerwaldweg werden 50 

studentische Wohnplätze geschaffen. Auch hier ist 

vorgesehen, nach dem Ausschreibungsverfahren noch 

im Jahr 2017 mit dem Bau zu beginnen. Bei diesem 

Bauvorhaben hat das Studierendenwerk Berlin erfolg-

reich einen Antrag auf Förderung im Rahmen des 

Modellvorhabens zum nachhaltigen und bezahlbaren 

Bau von Variowohnungen beim Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

gestellt. In der Summe wird also das Studierenden-

werk Berlin in den Jahren 2017/2018 132 zusätzliche 

Wohnplätze schaffen. Aussagen zu monatlichen Mie-

ten und der Vergleich mit ortsüblichen Mieten sind 

zum derzeitigen Stand nicht möglich. 
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3. Ist – sofern das Ziel eingehalten wird – mit dem 

Fertigstellen und Beziehen der 5.000 Wohnungen bis zum 

Jahr 2020 der im Koalitionsvertrag beabsichtigte „kurz-

fristig erheblich mehr“ zu schaffende studentische Wohn-

raum bereits abgedeckt (vgl. Koalitionsvertrag, S. 88 

oben)? Falls dies nicht der Fall sein sollte, wie viele 

Wohnungen für studentisches Wohnen sollen dem Koali-

tionsvertrag nach bis zum Jahr 2021 zusätzlich zu den 

oben genannten 5.000 Wohnungen errichtet werden? 

 

5. Plant der Senat weitere Maßnahmen zur Vergröße-

rung des studentischen Wohnraums und wenn ja, welche? 

 

Zu 3. und 5.: Der Senat hat zunächst das Ziel, die be-

reits bekannten 5.000 zusätzlichen Wohnplätze zu errei-

chen. Wenn dieses Ziel erreicht ist, wird er anhand der 

Studierendenzahlen und des Bedarfs darüber befinden, ob 

weiterer studentischer Wohnraum zu schaffen ist. 

 

 

4. Ist der studentische Wohnraum in den im Koaliti-

onsvertrag als „Wohnraum für […] Personengruppen, die 

einen besonderen Bedarf an bezahlbaren, kleinen […] 

Wohnungen“ (vgl. Koalitionsvertrag, S. 25 unten) be-

zeichneten jährlich zu errichtenden 6.000 neuen Wohnun-

gen bereits enthalten? 

 

Zu 4.: Die Abstimmung im Senat ist zu dieser Frage 

noch nicht abgeschlossen. 

 

 

6. Welche Differenz ergibt sich aus dem prognosti-

zierten Bedarf an studentischem Wohnraum in den Jahren 

bis 2021 und dem tatsächlich bezugsfertigen studenti-

schen Wohnraum (bitte aufgeschlüsselt nach den Jahren 

2017 bis 2021 zum Stichtag 31.12.)? 

 

Zu 6.: Die 5.000 zusätzlichen studentischen Wohn-

plätze wurden aufgrund der Lücke zur bundesweiten 

durchschnittlichen Versorgung mit studentischem Wohn-

raum bestimmt.  

 

 

Berlin, den 28. Februar 2017 

 

 

In Vertretung 

 

Steffen Krach 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung - 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. Mrz. 2017) 

 


